
 
 
 
 
 
 
 

 
 

im Stadtrat von Sankt Augustin 

 
 
Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, WuU 
 
Federführung: WuU 
  
Termin f. Stellungnahme:  
 
erledigt am: 31.08.2021 vB 
  
 

Anfrage 
Datum: 31.08.2021  
Drucksachen-Nr.: 21/0375  

_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Integrationsrat 07.09.2021 öffentlich /  

_________________________________________________________________________ 
 
Zu TOP 7: 21/0349 Bericht über die aktuelle Unterbringungssituation in der Stadt 
Sankt Augustin sowie die im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehenden 
geflüchteten Personen 
 
Derzeit sind nur 50 % der Bewohner städtischer Unterkünfte geimpft. 
 

 Wie bewertet die Verwaltung aus Sicht des Infektionsschutzes die Möglichkeit, soweit  
möglich Geimpfte/Genesene und Ungeimpfte in städtischen Unterkunftseinrichtungen  
getrennt unterzubringen? 
 

 In welchen Übergangswohneinheiten bestünde unter den derzeitigen Umständen in der  
Auslastung die Möglichkeit, geimpfte und genesene Personen getrennt von ungeimpften  
unterzubringen? 
 

 In welchen Übergangswohneinheiten, ist die Möglichkeit gegeben, die Gemeinschaftsräume 
entsprechend zu gestalten oder dort räumliche Trennungen vorzunehmen bzw. nur in diesen 
Häusern wo Gemeinschaftsräume vorhanden sind ungeimpfte Menschen unterzubringen? 
 

 Wird durch den Einsatz der Kräfte vor Ort, z.B. Sozialkräften, Kontakt zu der Gruppe der 
Ungeimpften aufgenommen um diese an Impfangebote heranzuführen? 
 

 Wenn nein, wie wird diese Zielgruppe für Impfangebote motiviert? 
 

 Welche Strategie verfolgt die Verwaltung, um einen möglichst hohen Schutz der in den 
Wohneinheiten untergebrachten Personen zu gewährleisten? 

 
 
gez. Martin Metz   gez.Gabriele Gassen   gez.Wolfgang Haacke 

Ihr/e Gesprächspartner/in: Martin Metz, Gabriele Gassen, Wolfgang Haacke 
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